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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik/ 
zur Verfahrensmechanikerin für Beschichtungstechnik  

 
 

vom 12. Juli 1999 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 37 vom 19. Juli 1999 ) 

 
 
Auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 
14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), der zuletzt durch Artikel 35 der Verordnung vom 21. Sep- 
tember 1997 (BGBl. I S. 2390) geändert worden ist, in Verbindung mit Artikel 56 des Zustän- 
digkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) und dem Organisations- 
erlass vom 27. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3288) verordnet das Bundesministerium für Wirt- 
schaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und For- 
schung: 
 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik/ Verfahrensmechani- 
kerin für Beschichtungstechnik wird staatlich anerkannt. 
 
 
§ 2 Ausbildungsdauer 
 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§ 3 Ausbildungsberufsbild 
 
Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten und Kennt- 
nisse: 
 
1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz, 

5. betriebliche und technische Kommunikation,  

6. Planen und Steuern von Arbeits- und Bewegungsabläufen; Kontrollieren und Beurteilen 

der Ergebnisse, 
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7. Prüfen, Anreißen und Kennzeichnen, 

8. Grundlagen der mechanischen Fertigungs- und Fügeverfahren, Herstellen von 

Betriebsmitteln, 

9. Erfassen von Messwerten, 

10. Warten von Betriebsmitteln, 

11. Vor- und Nachbehandeln von unbeschichteten und beschichteten Oberflächen, 

12. Regeln von Produktionsprozessen, 

13. Umgang mit Betriebs- und Gefahrenstoffen, verfahrenstechnische Grundoperationen, 

14. Qualitätsmanagement, 

15. Trägerwerkstoffe, 

16. Beschichtungsstoffe, 

17. Anwenden von Applikationsverfahren, 

18. Erfassen und Dokumentieren von Messwerten, 

19. Bedienen, Überwachen und Warten von Einrichtungen und Anlagen, 

20. Nachbehandeln von Beschichtungen, 

21. Optimieren des Gesamtprozesses, 

22. Verfahren der Umwelttechnik. 

 
 
§ 4 Ausbildungsrahmenplan 
 
(1) Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach § 4 sollen nach der in der Anlage enthaltenen 

Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung Ausbildungs- 
rahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abweichende 
sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zulässig, 
soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 
(2) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten und Kenntnisse sollen so vermittelt 

werden, dass der Auszubildende zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit 
im Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes befähigt wird, die insbesondere 
selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren an seinem Arbeitsplatz einschließt. 
Diese Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 7 und 8 nachzuweisen. 

 
 
§ 5 Ausbildungsplan 
 
Der Ausbildende hat unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplanes für den Auszu- 
bildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 



 

 
 
 

 
Verordnung  
Verfahrensmechaniker/-in für 
Beschichtungstechnik 

Seite 3 von 6 
 

 

 

§ 6 Berichtsheft 
 
Der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. 
Ihm ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Der 
Ausbildende hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. 
 
 
§ 7 Zwischenprüfung 
 
(1) Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll 

vor dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 
(2) Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr 

und für das dritte Ausbildungshalbjahr aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie 
auf den im Berufsschulunterricht entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(3) Der Prüfling soll in höchstens sieben Stunden eine Arbeitsaufgabe bearbeiten sowie in 

höchstens 15 Minuten hierüber ein Fachgespräch führen. Hierfür kommt insbesondere in 
Betracht: Komplettieren eines Werkstücks durch Verwendung vorgefertigter Teile unter 
Anwendung von Fertigungs- und Fügetechniken einschließlich Vor- und Nachbehandeln 
von Oberflächen unter Berücksichtigung der Regeln des Produktionsprozesses, der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit. Dabei soll der Prüfling zeigen, 
dass er Oberflächen vorbereiten, beschichten und prüfen, Messwerte erfassen und pro- 
tokollieren sowie Arbeitsabläufe, insbesondere den Zusammenhang von Technik, Ar- 
beitsorganisation, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit berücksichtigen kann. Durch das 
Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezogene Probleme und deren Lö- 
sungen darstellen, die für die Arbeitsaufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzei- 
gen sowie die Vorgehensweise bei der Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann. 

 
 
§ 8 Abschlussprüfung 
 
(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertigkeiten und 

Kenntnisse sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten Lehrstoff, soweit er für 
die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(2) Der Prüfling soll in Teil A der Prüfung in höchstens 22 Stunden eine betriebliche Aufga- 

be bearbeiten und dokumentieren sowie in insgesamt höchstens 30 Minuten darüber ein 
Fachgespräch führen. Hierfür kommt insbesondere in Betracht: Bedienen, Einstellen und 
Überwachen einer Beschichtungsanlage und Herstellen beschichteter Werkstücke unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Trägerwerkstoffe. Dabei soll der Prüfling insbesonde- 
re zeigen, dass er eine Arbeitsplanung durchführen, Produktionsprozesse regeln, Anla- 
gen einrichten und optimieren kann, einschließlich Feststellen der Prozessfähigkeit der 
Anlage, Materiallogistik, Ver- und Entsorgung von Arbeitsstoffen, Bedienen und Be- 
schicken der Anlage, prozessbegleitende Prüfungen, Qualitätsmanagement. Die Ausfüh- 
rung der Aufgabe wird mit praxisbezogenen Unterlagen dokumentiert. Durch die Ausfüh- 
rung der Aufgabe und deren Dokumentation soll der Prüfling belegen, dass er Arbeits- 
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abläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, 
organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbständig planen und fertigungsgerecht 
umsetzen sowie Dokumentationen fachgerecht anfertigen, zusammenstellen und modi- 
fizieren kann. Durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er fachbezogene 
Probleme und deren Lösungen darstellen, die für die Aufgabe relevanten fachlichen 
Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweisen bei der Ausführung der Aufgabe 
begründen kann. Dem Prüfungsausschuss ist vor der Durchführung der betrieblichen 
Aufgabe die Aufgabenstellung einschließlich einer Zeitplanung zur Genehmigung vorzu- 
legen. Das Ergebnis der Bearbeitung der betrieblichen Aufgabe in Form der Dokumen- 
tation einschließlich eines beschichteten Werkstücks sowie das Fachgespräch sollen 
jeweils mit 50 vom Hundert gewichtet werden. 

 
(3) Teil B der Prüfung besteht aus den Prüfungsbereichen Verfahrenstechnik, Qualität und 

Umwelt sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. In den Prüfungsbereichen Verfahrenstech- 
nik sowie Qualität und Umwelt sind insbesondere durch Verknüpfung informationstech- 
nischer, technologischer und mathematischer Sachverhalte fachliche Probleme schrift- 
lich zu analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungswege darzustellen. 

 
(4) Für den Prüfungsbereich Verfahrenstechnik kommt insbesondere eine der nachfolgen- 

den Aufgaben in Betracht: 
 

1. Systematisches Eingrenzen eines Fehlers in einem Beschichtungsprozess sowie 

in der Ver- und Entsorgungstechnik, 

2. Organisieren und Dokumentieren von Arbeitsvorgängen und Qualitätsmanage- 

mentmaßnahmen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Sachverhalte darstellen, 

Messdaten erfassen, statistisch bearbeiten und auswerten sowie diese zu Doku- 

mentationen zusammenfassen kann. 

 
(5) Für den Prüfungsbereich Qualität und Umwelt kommt insbesondere eine der nachfolgen- 

den Aufgaben in Betracht: 
 

1. Organisieren und Dokumentieren von Arbeitsvorgängen und Qualitätsmanage- 

mentmaßnahmen. Dabei soll der Prüfling zeigen, dass er Sachverhalte darstellen, 

Berechnungen durchführen, Messdaten erfassen, statistisch bearbeiten und aus- 

werten sowie diese zu Dokumentationen zusammenführen kann, 

2. Planen der Ver- und Entsorgung von Beschichtungsanlagen. Dabei soll der Prüf- 

ling zeigen, dass er unter Beachtung von logistischen sowie Haltbarkeits-, Sicher- 

heits- und Umweltkriterien Maßnahmen zur Lagerung, Prüfung, Bereitstellung von 

Medien und Werkzeugen sowie der Entsorgung von Reststoffen treffen sowie die 

entsprechenden Vorschriften anwenden kann. 
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(6) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde kommen Aufgaben, die sich auf 
praxisbezogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in Be- 
tracht: allgemeine, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge aus der 
Berufs- und Arbeitswelt. 

 
(7) Für den Prüfungsteil B ist von folgenden zeitlichen Höchstwerten auszugehen: 
 

1. im Prüfungsbereich Verfahrenstechnik      90 Minuten, 

2. im Prüfungsbereich Qualität und Umwelt     90 Minuten, 

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde    60 Minuten. 

 
(8) Innerhalb des Prüfungsteils B haben die Prüfungsbereiche Verfahrenstechnik sowie 

Qualität und Umwelt gegenüber dem Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
jeweils das doppelte Gewicht. 

 
(9)  Der Prüfungsteil B ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsaus- 

schusses in den einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergän- 
zen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Er- 
mittlung der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind das bisherige 
Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu 
gewichten. 

 
(10) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prüfungsteilen A und B mindestens aus- 

reichende Leistungen erbracht wurden. Werden die Prüfungsleistungen in der betrieb- 
lichen Aufgabe einschließlich Dokumentation insgesamt, in dem Fachgespräch oder in 
einem der drei Prüfungsbereiche mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht be- 
standen. 

 
 
§ 9 Nichtanwenden von Vorschriften 
 
Die bisher festgelegten Berufsbilder, Berufsbildungspläne und Prüfungsanforderungen für 
den Ausbildungsberuf Lackierer – Holz und Metall/Lackiererin – Holz und Metall sind nicht 
mehr anzuwenden. 
 
 
§ 10 Übergangsregelung 
 
Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, sind 
die bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die Vertragsparteien vereinba- 
ren die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung. Für Berufsausbildungsverhältnisse, 
die bis zum 31. Dezember 1999 beginnen, können die Vertragsparteien die Anwendung der 
bisherigen Vorschriften vereinbaren. 
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§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1999 in Kraft. 
 
 
 
 
Bonn, den 12. Juli 1999 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
In Vertretung 
Schomerus 
 


